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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 

Art des Bewertungsobjekts: 
 

Grundstück, bebaut mit einem Einfamilienhaus 
 

Objektadresse: 
 

Buchwaldstraße 3 
35619 Braunfels 
 

Grundbuchangaben: 
 

Grundbuch von Tiefenbach, Blatt 472, lfd. Nr. 5 
 

Katasterangaben: 
 

Gemarkung Tiefenbach, Flur 3, Flurstück 182 (139 m²) 
 

 

1.2 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 

Gutachtenauftrag 
 

Gemäß Beschluss des Amtsgerichts Wetzlar vom 30.09.2020 
soll durch schriftliches Sachverständigengutachten der Ver-
kehrswert des Versteigerungsobjektes eingeholt werden.  
 

Wertermittlungsstichtag: 
 

20.11.2020 (Tag der Ortsbesichtigung) 
 

Qualitätsstichtag: 
 

20.11.2020 entspricht dem Wertermittlungsstichtag 
 

Ortsbesichtigung: 
 

Zu dem Ortstermin am 20.11.2020 wurden die Beteiligten durch 
Schreiben bzw. Einwurf-Einschreiben fristgerecht eingeladen. 
 

 
 

Gebäude (bis auf den Spitzboden) und Außenanlagen konnten 
vollständig besichtigt werden 
 

Teilnehmer am Ortstermin: 
 

ein Miteigentümer sowie der Sachverständige 
 

Eigentümer: 
 

Name und Anschrift liegen dem Amtsgericht vor. 
 

herangezogene Unterlagen, Erkundigun-
gen, Informationen: 
 

Vom Auftraggeber wurden für diese Gutachtenerstellung im We-
sentlichen folgende Unterlagen und Informationen zur Verfügung 
gestellt: 

• Auszug aus der Liegenschaftskarte 

• schriftliche Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis 
Vom Sachverständigen wurden folgende Auskünfte und Unterla-
gen beschafft: 

• Bauzeichnungen (Grundrisse, Ansichten, Schnitte), soweit 
diese bei den Behörden zu beschaffen waren 

• Berechnung des Bruttogrundfläche und der Wohn- und Nutz-
flächen 

• Auskünfte zum Planungs- und Bauordnungsrecht 

• Marktdaten aus dem Grundstücksmarktbericht des örtlichen 
Gutachterausschusses 

• Auskunft zu den Bodenrichtwerten des örtlichen Gutachter-
ausschusses 

• Auskunft aus dem Altflächenkataster 

• Marktdaten aus der Wohnungsmietwertübersicht des örtlichen 
Gutachterausschusses 

 
 

  



 Buchwaldstraße 3, 35619 Braunfels   

 

 

Az.: 004-Z-2020  Seite 5 von 39 
 

1.3 Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers 

 
Vermietungssituation: 
Das Gebäude ist zurzeit unbewohnt. 
 
Gewerbebetrieb: 
Es wird augenscheinlich kein Gewerbebetrieb geführt. 
 
Maschinen und Betriebseinrichtungen: 
Maschinen oder Betriebseinrichtungen sind nicht vorhanden. 
 
Hausschwamm: 
Anzeichen für das Vorhandensein von Hausschwamm wurden augenscheinlich nicht festgestellt 
 
Baubehördliche Beschränkungen und Beanstandungen: 
Gemäß Auskunft der zuständigen Behörden sind keine baubehördlichen Beschränkungen bekannt. 
 
Energieausweis: 
Es konnte kein Energieausweis vorgelegt werden. 
 
Hinweis:  
Gemäß Angabe des Miteigentümers besteht eine Eintragung im Grundbuch, mit der die gemeinsame Zufahrt 
für das Bewertungsgrundstück und das Nachbargrundstück (Flurstück 183) geregelt ist. Diese Besonderheit 
wurde im Gutachten nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ein Zugang beziehungsweise 
eine Zufahrt bis zum rückwärtigen Ende des Bewertungsgrundstückes ungehindert erfolgen kann. 
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2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 

Bundesland: 
 

Hessen 
 

Kreis: 
 

Lahn-Dill-Kreis 
 

Ort und Einwohnerzahl: 
 

Braunfels (ca. 11500 Einwohner); 
Stadtteil Tiefenbach (ca. 1100 Einwohner) 
 

überörtliche Anbindung / Entfernungen: 
 

nächstgelegene größere Städte: 
im Norden Siegen, im Osten Gießen und Wetzlar, im Süden 
Frankfurt, im Westen Limburg 
 
Landeshauptstadt: 
Wiesbaden 
 
Bundesstraßen: 
B49 
 
Autobahnzufahrt: 
A 45 Wetzlar 
 
Bahnhof: 
Leun-Lahnbahnhof 
 
Flughafen: 
Frankfurt 
 

 

2.1.2 Kleinräumige Lage 

innerörtliche Lage: 
(vgl. Anlage 2) 
 

Ortskern; 
Die Entfernung zum Ortszentrum beträgt ca. 200 m. 
Geschäfte des täglichen Bedarfs überwiegend im Hauptort 
Braunfels oder im Nachbarort Leun; 
Schulen und Ärzte: Grundschule; ansonsten überwiegend im 
Hauptort Braunfels oder im Nachbarort Leun; 
öffentliche Verkehrsmittel (Bushaltestelle) in fußläufiger Entfer-
nung; 
Verwaltung (Stadtverwaltung): im Hauptort Braunfels, ca. 5 km 
entfernt; 
mittlere Wohnlage; als Geschäftslage nur bedingt geeignet 
 

Art der Bebauung und Nutzungen in der 
Straße und im Ortsteil: 
 

überwiegend wohnbauliche Nutzungen; 
überwiegend altortskernübliche, zweigeschossige Bauweise; 
des Öfteren auch mit Grenzbebauung 
 

Beeinträchtigungen: 
 

keine 
 

Topografie: 
 

in Längsrichtung des Grundstücks annähernd eben; in Querrich-
tung des Grundstücks leicht nach Südwesten hin ansteigend 
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2.2 Gestalt und Form 

Gestalt und Form: 
(vgl. Anlage 3) 
 

Straßenfront: 
ca. 7,5 m; 
 
mittlere Tiefe: 
ca. 24 m; 
 
Grundstücksgröße: 
insgesamt 139 m²; 
 
Bemerkungen: 
trapezförmige Grundstücksform, rückwärtig sich verjüngend 
 

 

2.3 Erschließung, Baugrund etc. 

Straßenart: 
 

Anliegerstraße; 
Straße mit mäßigem Verkehr 
 

Straßenausbau: 
 

voll ausgebaut, Fahrbahn aus Asphalt; 
Gehwege beiderseitig vorhanden; 
Parkstreifen einseitig vorhanden 
 

Anschlüsse an Versorgungsleitungen und 
Abwasserbeseitigung: 
 

elektrischer Strom, Wasser aus öffentlicher Versorgung; 
Kanalanschluss; Telefonanschluss 
 

Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemein-
samkeiten: 
 

einseitige Grenzbebauung des Wohnhauses; gemäß Angabe 
des Miteigentümers besteht eine Eintragung im Grundbuch, mit 
der die gemeinsame Zufahrt für das Bewertungsgrundstück und 
das Nachbargrundstück (Flurstück 183) geregelt ist. 
 

Baugrund, Grundwasser (soweit augen-
scheinlich ersichtlich): 
 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund; 
keine Grundwasserschäden 
 

Altlasten: 
 

Untersuchungen (insbesondere Bodengutachten) hinsichtlich 
schädlicher Bodenveränderungen liegen nicht vor. 
Gemäß mündlicher Auskunft ist das Bewertungsobjekt im Altlas-
tenkataster nicht als Verdachtsfläche aufgeführt. 
In dieser Wertermittlung wird deswegen Altlastenfreiheit unter-
stellt. 
 

Anmerkung: 
 

In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrund- und 
Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie in die Ver-
gleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen ist.  
Darüber hinaus gehende vertiefende Untersuchungen und Nach-
forschungen wurden nicht angestellt. 
 

 

2.4 Privatrechtliche Situation 

grundbuchlich gesicherte Belastungen: 
 

Das Grundbuch wurde nicht eingesehen. Ggf. in Abteilung II des 
Grundbuchs bestehende wertbeeinflussende Rechte sind zu-
sätzlich zu dieser Wertermittlung zu berücksichtigen. Siehe 
hierzu auch Abschnitt 1.3 dieses Gutachtens. 
 

Anmerkung: 
 

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grundbuchs ver-
zeichnet sein können, werden in diesem Gutachten nicht berück-
sichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ggf. valutierende 
Schulden beim Verkauf gelöscht oder durch Reduzierung des 
Verkaufspreises ausgeglichen werden. 
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Bodenordnungsverfahren: 

 
Das Grundstück ist zum Wertermittlungsstichtag in kein Boden-
ordnungsverfahren einbezogen. 
 

nicht eingetragene Rechte und Lasten: 
 

Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z.B. begünstigende) 
Rechte, besondere Wohnungs- und Mietbindungen sowie Verun-
reinigungen (z.B. Altlasten) sind nicht bekannt und auch nicht 
Gegenstand dieser Wertermittlung. Diesbezügliche Besonder-
heiten sind ggf. zusätzlich zu dieser Wertermittlung zu berück-
sichtigen. 
 

 

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 

Eintragungen im Baulastenverzeichnis: 
 

Das Baulastenverzeichnis enthält keine wertbeeinflussenden 
Eintragungen. 
 

Denkmalschutz: 
 

Denkmalschutz besteht nicht. 
 

 

2.5.2 Bauplanungsrecht 

Darstellungen im Flächennutzungsplan: 
 

Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flächennutzungsplan 
als gemischte Baufläche (M) dargestellt. 
 

Festsetzungen im Bebauungsplan: 
 

Für den Bereich des Bewertungsobjektes ist kein rechtskräftiger 
Bebauungsplan vorhanden. Die Zulässigkeit von Bauvorhaben 
ist demzufolge nach § 34 BauGB zu beurteilen. 
 

 

2.5.3 Bauordnungsrecht 

Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt. 
Das Vorliegen einer Baugenehmigung und ggf. die Übereinstimmung des ausgeführten Vorhabens mit den 
vorgelegten Bauzeichnungen, der Baugenehmigung und dem Bauordnungsrecht wurde nicht abschließend 
geprüft. 
Offensichtlich erkennbare Widersprüche wurden jedoch nicht festgestellt. 
Bei dieser Wertermittlung wird deshalb die materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen voraus-
gesetzt. 
 

 

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitrags- und Abgabensituation 

Entwicklungszustand (Grundstücksquali-
tät): 
 

baureifes Land (vgl. § 5 Abs. 4 ImmoWertV) 
 

abgabenrechtlicher Zustand: 
 

Das Bewertungsgrundstück besitzt eine Alterschließung (z.B. 
historische Straße). Beiträge und Abgaben fallen in absehbarer 
Zukunft 
 

Anmerkung: 
 

Diese Informationen zum abgabenrechtlichen Zustand wurden 
mündlich erkundet. 
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2.7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen 

Die Informationen zur privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Situation wurden überwiegend schriftlich, 
teilweise jedoch auch mündlich eingeholt. 
Es wird empfohlen, vor einer vermögensmäßigen Disposition zu diesen Informationen von der jeweils zustän-
digen Stelle schriftliche Bestätigungen einzuholen. 
 

 

2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 

Das Grundstück ist mit einem Wohngebäude bebaut (vgl. nachfolgende Gebäudebeschreibung). 
Das Objekt ist zurzeit leerstehend. 
Auf dem Grundstück kann maximal 1 Kfz-Stellplatz angelegt werden. 
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3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung 

Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die 
ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. 
Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der 
Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und 
Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings 
nicht wesentlich werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den 
vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen 
Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Aus-
stattungen und Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die 
Funktionsfähigkeit unterstellt. 
Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. offensichtlich erkennbar 
waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf 
den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt worden. Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende 
Untersuchung anstellen zu lassen. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über ge-
sundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt. 
 

 

3.2 Einfamilienhaus 

3.2.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 

Gebäudeart: 
 

Einfamilienhaus, ausschließlich zu Wohnzwecken genutzt; 
zweigeschossig; 
teilunterkellert (ca. 1/4 der Grundfläche); 
nicht ausbaufähiges Dachgeschoss, der Dachraum ist nur sehr 
eingeschränkt nutzbar; 
einseitig angebaut 
 

Baujahr: 
 

1970 (fiktiv); das Ursprungsbaujahr ist unbekannt. Bauliche Er-
weiterungen und Modernisierung fanden in den Jahren 1967, 
1992, 1994 und 2005 statt. 
 

Energieeffizienz: 
 

Energieausweis liegt nicht vor 
Gemäß Angabe während des Ortstermins ist die Decke zum 
Dachraum mit einer 16 cm starken Wärmedämmschicht ge-
dämmt. 
 

Außenansicht: 
 

verputzt, beziehungsweise bis auf Höhe der Erdgeschossdecke 
verklinkert 
 

 

3.2.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung 

Kellergeschoss: 
Heizung, Öllagerraum, Abstellraum 
 
Erdgeschoss: 
Küche, Esszimmer, Gäste-WC und ein weiterer Aufenthaltsraum 
 
Obergeschoss: 
Bad, und weitere Aufenthaltsräume 
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3.2.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) 

Konstruktionsart: 
 

Massivbau (soweit augenscheinlich erkennbar) 
 

Fundamente: 
 

Streifenfundament gemäß Bauunterlagen 
 

Umfassungswände: 
 

einschaliges Mauerwerk ohne zusätzliche Wärmedämmung (so-
weit augenscheinlich erkennbar) 
 

Innenwände: 
 

nichttragende Innenwände Wanddicke 12 cm, Mauerwerk 
 

Geschossdecken: 
 

Stahlbeton 
 

Treppen: 
 

Kelleraußentreppe: 
Beton ohne Belag 
 
Geschosstreppe: 
Stahlbeton mit Steinbelag 
 

Hauseingang(sbereich): 
 

Hauseingangstür mit Lichtausschnitt; Hauseingang einfach, 
ohne Hauseingangsüberdachung und Hauseingangsstufen 
 

Dach: 
 

Dachkonstruktion: 
Holzdach ohne Aufbauten 
 
Dachform: 
Satteldach 
 
Dacheindeckung: 
Dachstein (Beton); 
 
Der Dachraum besitzt kein Ausbaupotenzial 
 

 

3.2.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 

Wasserinstallationen: 
 

zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffentliche 
Trinkwassernetz 
 

Abwasserinstallationen: 
 

Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz 
 

Elektroinstallation: 
 

durchschnittliche bis gute Ausstattung; 
je Raum ein bis zwei Lichtauslässe; 
je Raum mehrere Steckdosen; 
Starkstromanschluss an der Außenwand zum Hof 
 

Heizung: 
 

ältere Zentralheizung als Pumpenheizung, mit flüssigen Brenn-
stoffen (Öl); 
Stahlradiatoren, mit Thermostatventilen; 
Kunststofftank im Gebäude, Tankgröße ca. 2x1.500 Liter 
 

Warmwasserversorgung: 
 

überwiegend zentral über Heizung 
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3.2.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand 

Fußbodenbelag: 

 
 

überwiegend Fliesen- und Laminatbeläge in mittlerer Ausstat-
tungsqualität 
 

Wandbekleidung: 
 
 

überwiegend Tapeten (Raufaser) 
 

Deckenbekleidung: 

 
im Obergeschoss Deckenpaneele aus Holz bzw. in Holzoptik 
 

Fenster: 
 

Einfachfenster aus Kunststoff mit Isolierverglasung (Einbau im 
Jahr 1994 sowie teilweise auch im Jahr 2005); 
Rollläden aus Kunststoff 
 

Türen: 
 

Zimmertüren: 
glatte Türen (Sperrholz); 
durchschnittliche Schlösser und Beschläge; 
Holzzargen 
 

Sanitäre Anlagen: 
 
 

Ein Bad im OG mit Einbauwanne, Dusche, Waschbecken und 
WC. Wände raumhoch gefliest. 
Eine Gästetoilette im EG mit WC und Waschbecken. 
 

Küchenausstattung: 
 

nicht in der Wertermittlung enthalten 
 

Baumängel, Bauschäden: 
 
 

Sanierungs- bzw. Instandhaltungsrückstau an der Außenfas-
sade; Sanierungsbedarf am Plattenbelag der rückwärtigen Ter-
rasse sowie an der Terrassenüberdachung 
 

Grundrisszuschnitt: 
 
 

eher ungünstig; die sehr schmale und langgestreckte Grundriss-
form lässt wenig Spielraum für alternative Raumaufteilungen zu. 
 

wirtschaftliche Wertminderungen: 
 

“gefangene” Räume (sind nur durch andere Zimmer zu errei-
chen) 
 

 

3.2.6 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes 

besondere Bauteile: 
 

Dachfenster, Kelleraußentreppe, rückwärtige Terrassenüber-
dachung 
 

Besonnung und Belichtung: 
 

ausreichend 
 

Allgemeinbeurteilung: 
 

Der bauliche Zustand ist insgesamt befriedigend. 
Es besteht ein geringfügiger Unterhaltungsstau bzw. Sanie-
rungsbedarf, der sich überwiegend auf die Fassade, die Terrasse 
und die Terrassenüberdachung bezieht. Der bauliche Zustand im 
Inneren des Gebäudes ist gut. 
 

 

3.3 Außenanlagen 

Versorgungsanlagen vom Hausanschluss bis an das öffentliche Netz. 
Wegeflächen überwiegend mit Betonpflaster befestigt. 
Einfriedung zu den rückwärtigen Nachbargrundstücken mit Stützmauer. 
Terrasse mit (schadhaftem) Plattenbelag befestigt. 
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4 Ermittlung des Verkehrswerts 

4.1 Grundstücksdaten 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das mit einem Einfamilienhaus bebaute Grundstück in 35619 Braunfels, 
Buchwaldstraße 3 zum Wertermittlungsstichtag 20.11.2020 ermittelt. 

Grundstücksdaten: 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 

Tiefenbach 472 5 
 

Gemarkung Flur Flurstück Fläche 

Tiefenbach 3 182 139 m² 

 

 

4.2 Verfahrenswahl mit Begründung 

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und der sonstigen Umstände dieses 
Einzelfalls (vgl. § 8 Abs. 1 Satz 2 Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV) ist der Verkehrswert 
von Grundstücken mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts vorrangig mit Hilfe des Sachwertverfahrens 
zu ermitteln, insbesondere weil diese üblicherweise nicht zur Erzielung von Erträgen, sondern zur (persönli-
chen oder zweckgebundenen) Eigennutzung bestimmt sind. 

Das Sachwertverfahren (gem. §§ 21 – 23 ImmoWertV) basiert im Wesentlichen auf der Beurteilung des Sub-
stanzwerts. Der vorläufige Sachwert (d. h. der Substanzwert des Grundstücks) wird als Summe von Boden-
wert, Gebäudesachwert (Wert des Normgebäudes sowie dessen besonderen Bauteilen und besonderen (Be-
triebs)Einrichtungen) und Sachwert der Außenanlagen (Sachwert der baulichen und nichtbaulichen Außenan-
lagen) ermittelt. 

Zusätzlich wird eine Ertragswertermittlung (gem. §§ 17 – 20 ImmoWertV) durchgeführt; das Ergebnis wird 
jedoch nur unterstützend, vorrangig als von der Sachwertberechnung unabhängige Berechnungsmethode, bei 
der Ermittlung des Verkehrswerts herangezogen. 

Der Ertragswert nach dem allgemeinen Ertragswertverfahren (gem. § 17 Abs. 1 ImmoWertV) ergibt sich als 
Summe von Bodenwert und Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen. 

Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bzw. vom Ertragswert der 
baulichen Anlagen i. d. R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen im Vergleichswertverfahren (vgl. §16 
ImmoWertV) so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 

Liegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese zur Bodenwertermittlung herangezogen wer-
den (vgl. § 16 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV). Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens 
für eine Mehrheit von Grundstücken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, für die im 
Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grund-
stücksfläche. Der veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität über-
prüft und als zutreffend beurteilt. Die nachstehende Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der Grundlage 
des Bodenrichtwerts. Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von dem Richtwertgrundstück in den wert-
beeinflussenden Grundstücksmerkmalen – wie Erschließungszustand, abgabenrechtlicher Zustand, Lage-
merkmale, Art und Maß der baulichen oder sonstigen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt – 
sind durch entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwerts berücksichtigt. 
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4.3 Bodenwertermittlung  

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

Der Bodenrichtwert beträgt (mittlere Lage) 60,00 €/m² zum Stichtag 01.01.2020. Das Bodenrichtwertgrund-
stück ist wie folgt definiert: 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 

Art der baulichen Nutzung = MI (Mischgebiet) 

abgabenrechtlicher Zustand = frei 

Grundstücksfläche = 600 m² 

 

Beschreibung des Bewertungsgrundstücks 

Wertermittlungsstichtag = 20.11.2020 

Entwicklungszustand = baureifes Land 

Art der baulichen Nutzung = MI (Mischgebiet) 

abgabenrechtlicher Zustand = frei 

Grundstücksfläche = 139 m² 

 

Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 
20.11.2020 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstücks angepasst. 

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den abgabenfreien Zustand Erläuterung 

abgabenrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts  = frei  

abgabenfreier Bodenrichtwert  
(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

 = 60,00 €/m²  

 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

 Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01.01.2020 20.11.2020   1,05  

 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 

Lage mittlere Lage mittlere Lage   1,00  

lageangepasster abgabenfreier BRW am Wertermittlungsstichtag  = 63,00 €/m²  

Fläche (m²) 600 139   1,05  

Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land   1,00  

Art der baulichen 
Nutzung 

MI (Mischgebiet) MI (Mischgebiet)   1,00  

Zuschnitt lageüblich schmal und lang   0,90  

angepasster abgabenfreier relativer Bodenrichtwert  = 59,54 €/m²  

Werteinfluss durch beim Bewertungsobjekt  
noch ausstehende Abgaben  

 

 − 0,00 €/m² 

 
 

abgabenfreier relativer Bodenwert  = 59,54 €/m²  

 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 

abgabenfreier relativer Bodenwert   = 59,54 €/m²  

Fläche    139 m²  

abgabenfreier Bodenwert   = 8.276,06 € 
rd.  8.280,00 € 

 

 

Der abgabenfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 20.11.2020 insgesamt 8.280,00 €. 
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4.4 Sachwertermittlung  

4.4.1 Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 21 – 23 ImmoWertV beschrieben. 

Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts und den Sachwerten der auf dem Grundstück 
vorhandenen baulichen Anlagen (wie Gebäude und bauliche Außenanlagen) sowie der sonstigen (nicht bau-
lichen) Anlagen (vgl. § 21 Abs. 3 ImmoWertV) und ggf. den Auswirkungen der zum Wertermittlungsstichtag 
vorhandenen besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale abgeleitet. 

Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen i. d. R. im Vergleichswertver-
fahren nach den §§ 15 und 16 ImmoWertV grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn 
das Grundstück unbebaut wäre. 

Der Sachwert der Gebäude (inkl. besonderer Bauteile, besonderer (Betriebs)Einrichtungen und sonstiger Vor-
richtungen) ist auf der Grundlage ihrer (Neu)Herstellungskosten unter Berücksichtigung der jeweils individuel-
len Merkmale, wie z. B. Objektart, (Ausstattungs-)Standard und Restnutzungsdauer (Alterswertminderung) 
abzuleiten. 

Der Sachwert der Außenanlagen wird, sofern dieser nicht bereits bei der Bodenwertermittlung miterfasst wor-
den ist, entsprechend der Vorgehensweise für die Gebäude i. d. R. auf der Grundlage von gewöhnlichen 
Herstellungskosten bzw. Erfahrungssätzen (vgl. § 21 Abs. 3 ImmoWertV) abgeleitet. 

Die Summe aus Bodenwert, Sachwert der Gebäude und Sachwert der Außenanlagen ergibt den vorläufigen 
Sachwert des Grundstücks. 

Der so rechnerisch ermittelte vorläufige Sachwert ist anschließend hinsichtlich seiner Realisierbarkeit auf dem 
örtlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen. Ggf. ist zur Berücksichtigung der Marktlage ein Zu- oder Abschlag 
am vorläufigen Sachwert erforderlich. Diese sog. „Marktanpassungszu- oder -abschläge“ sind durch Nachbe-
wertungen, d. h. aus den Verhältnissen von realisierten Vergleichskaufpreisen und für diese Vergleichsobjekte 
berechnete vorläufige Sachwerte (= Substanzwerte) abzuleiten. Diese „Marktanpassung“ des vorläufigen 
Sachwerts an die Lage auf dem örtlichen Grundstücksmarkt führt im Ergebnis erst zum marktangepassten 
vorläufigen Sachwert des Grundstücks und stellt damit den „wichtigsten Rechenschritt“ innerhalb der Sach-
wertermittlung dar. 

Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfaktors ein Preisvergleich, 
bei dem vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Gebäude + Außenanlagen) den Vergleichsmaßstab 
bildet. 

Der Sachwert ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Sachwert nach Berücksichtigung ggf. vor-
handener besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale (vgl. § 8 Abs. 2 und 3 ImmoWertV). 

4.4.2 Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 2 und 3 ImmoWertV) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch mangelhafte 
Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterent-
wicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder 
auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der 
Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze 
oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines 
normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

• nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird, 

• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Bauschadens-

Sachverständigen notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund 
der Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin 
ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorpla-
nung und Kostenschätzung angesetzt sind. 
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Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 2 und 3 ImmoWertV) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichun-
gen vom normalen baulichen Zustand, insbesondere Baumängel und Bauschäden, oder Abweichungen von 
der marktüblich erzielbaren Miete). Zu deren Berücksichtigung vgl. die Ausführungen im Vorabschnitt. 

Außenanlagen (§ 21 Abs. 3 ImmoWertV) 

Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche Anlagen (insb. 
Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grundstücksgrenze, Einfriedungen, We-
gebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (insb. Gartenanlagen). 

Normgebäude, besonders zu veranschlagende Bauteile 

Bei der Ermittlung des Gebäuderauminhalts oder der Gebäudeflächen werden einige den Gebäudewert we-
sentlich beeinflussenden Gebäudeteile nicht erfasst. Das Gebäude ohne diese Bauteile wird in dieser Werter-
mittlung mit „Normgebäude“ bezeichnet. Zu diesen bei der Grundflächenberechnung nicht erfassten Gebäu-
deteilen gehören insbesondere Kelleraußentreppen, Eingangstreppen und Eingangsüberdachungen, u. U. 
auch Balkone und Dachgauben. 

Der Wert dieser Gebäudeteile ist deshalb zusätzlich zu den für das Normgebäude ermittelten Herstellungs-
kosten (i. d. R. errechnet als „Normalherstellungskosten x Fläche“) durch Wertzuschläge besonders zu be-
rücksichtigen. 

Normgebäude, besonders zu veranschlagende Bauteile 

Bei der Ermittlung des Gebäuderauminhalts oder der Gebäudeflächen werden einige den Gebäudewert we-
sentlich beeinflussenden Gebäudeteile nicht erfasst. Das Gebäude ohne diese Bauteile wird in dieser Werter-
mittlung mit „Normgebäude“ bezeichnet. Zu diesen bei der Grundflächenberechnung nicht erfassten Gebäu-
deteilen gehören insbesondere Kelleraußentreppen, Eingangstreppen und Eingangsüberdachungen, u. U. 
auch Balkone und Dachgauben. 

Der Wert dieser Gebäudeteile ist deshalb zusätzlich zu den für das Normgebäude ermittelten Herstellungs-
kosten (i. d. R. errechnet als „Normalherstellungskosten x Fläche“) durch Wertzuschläge besonders zu be-
rücksichtigen. 
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4.4.3 Sachwertberechnung 

Gebäudebezeichnung   Einfamilienhaus 

Berechnungsbasis    

• Brutto-Grundfläche (BGF)    159,00 m² 

Baupreisindex (BPI) 20.11.2020 (2010 = 100)    130,7 

Normalherstellungskosten      

• NHK im Basisjahr (2010)    715,00 €/m² BGF 

• NHK am Wertermittlungsstichtag    934,51 €/m² BGF 

Herstellungskosten     

• Normgebäude    148.587,09 € 

• Zu-/Abschläge      

• besondere Bauteile    4.000,00 € 

• besondere Einrichtungen      

Gebäudeherstellungskosten (inkl. BNK)    152.587,09 € 

Alterswertminderung     

• Modell    linear 

• Gesamtnutzungsdauer (GND) 

• Restnutzungsdauer (RND) 

   70 Jahre 

 30 Jahre 

• prozentual    57,14 % 

• Betrag    87.188,26 € 

Zeitwert (inkl. BNK)    

• Gebäude (bzw. Normgebäude)    65.398,83 € 

• besondere Bauteile      

• besondere Einrichtungen      

Gebäudewert (inkl. BNK)    65.398,83 € 

 

Gebäudesachwerte insgesamt  65.398,83 € 

Sachwert der Außenanlagen + 4.000,00 € 

Sachwert der Gebäude und Außenanlagen = 69.398,83 € 

Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) + 8.280,00 € 

vorläufiger Sachwert = 77.678,83 € 

Sachwertfaktor (Marktanpassung)  1,20 

marktangepasster vorläufiger Sachwert  = 93.214,60 € 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale − 6.000,00 € 

(marktangepasster) Sachwert  = 87.214,60 € 

 rd. 87.200,00 € 
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4.4.4 Erläuterung zur Sachwertberechnung 

 

Normgebäude, besonders zu veranschlagende Bauteile 

Die in der Rauminhalts- bzw. Gebäudeflächenberechnung nicht erfassten und damit in den Herstellungskosten 
des Normgebäudes nicht berücksichtigten wesentlich wertbeeinflussenden besonderen Bauteile werden ein-
zeln erfasst. Danach erfolgen bauteilweise getrennte aber pauschale Herstellungskosten- bzw. Zeitwertzu-
schläge in der Höhe, wie dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht. Grundlage dieser Zuschlags-
schätzungen sind die in [1], Kapitel 3.01.4 angegebenen Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstellungs-
kosten für besondere Bauteile. Bei älteren und/oder schadhaften und/oder nicht zeitgemäßen besonderen 
Bauteilen erfolgt die Zeitwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 

Gebäude: Einfamilienhaus 

besondere Bauteile Herstellungskosten Zeitwert (inkl. BNK) 

Kelleraußentreppe, Dachfenster, rückwär-
tige Überdachung 

4.000,00 €  

Summe 4.000,00 €  

 

Außenanlagen 

Die wesentlich wertbeeinflussenden Außenanlagen wurden im Ortstermin getrennt erfasst und einzeln pau-
schal in ihrem Sachwert geschätzt. Grundlage sind die in [1], Kapitel 3.01.5 angegebenen Erfahrungswerte 
für durchschnittliche Herstellungskosten. Bei älteren und/oder schadhaften Außenanlagen erfolgt die Sach-
wertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 

Außenanlagen Sachwert (inkl. BNK) 

pauschale Schätzung 4.000,00 € 

Summe 4.000,00 € 

 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Sachwertverfah-
rens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend insoweit berücksichtigt, wie sie offen-
sichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. 

Die in der Gebäudebeschreibung aufgeführten Wertminderungen wegen zusätzlich zum Kaufpreis erforderli-
cher Aufwendungen insbesondere für die Beseitigung von Bauschäden und die erforderlichen (bzw. in den 
Wertermittlungsansätzen als schon durchgeführt unterstellten) Modernisierungen werden nach den Erfah-
rungswerten auf der Grundlage für diesbezüglich notwendige Kosten marktangepasst, d. h. der hierdurch (ggf. 
zusätzlich "gedämpft" unter Beachtung besonderer steuerlicher Abschreibungsmöglichkeiten) eintretenden 
Wertminderungen quantifiziert. 

 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Wertbeeinflussung insg. 

Baumängel  -6.000,00 € 

• unpraktischer Grundrisszuschnitt 

• Ansatz für Unterhaltungsrückstau 

-3.000,00 € 

-3.000,00 € 

 

  

   

Summe -6.000,00 € 
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4.5 Ertragswertermittlung  

4.5.1 Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 17 – 20 ImmoWertV beschrieben. 

Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (insbesondere 
Mieten und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als Rohertrag bezeichnet. Maßgeb-
lich für den (Ertrags)Wert des Grundstücks ist jedoch der Reinertrag. Der Reinertrag ermittelt sich als Roher-
trag abzüglich der Aufwendungen, die der Eigentümer für die Bewirtschaftung einschließlich Erhaltung des 
Grundstücks aufwenden muss (Bewirtschaftungskosten). 

Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer verbleibende Rein-
ertrag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des dafür gezahlten Kaufpreises) 
darstellt. Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch Kapitalisierung des Reinertrags bestimmt.  

Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung für den Grund 
und Boden als auch für die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbesondere Gebäude) und sons-
tigen Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grundsätzlich als unvergänglich (bzw. 
unzerstörbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) Restnutzungsdauer der baulichen und sonstigen Anlagen 
zeitlich begrenzt.  

Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i. d. R. im Vergleichswertverfahren 
(vgl. § 16 ImmoWertV) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbe-
baut wäre. 

Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit dem Lie-
genschaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt somit die ewige Rentenrate des Bodenwerts 
dar.) 

Der auf die baulichen und sonstigen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz „(Ge-
samt)Reinertrag des Grundstücks“ abzüglich „Reinertragsanteil des Grund und Bodens“. 

Der (Ertrags)Wert der baulichen und sonstigen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d. h. Zeitrentenbar-
wertberechnung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung des Lie-
genschaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt. 

Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwert“ und „Wert der baulichen und sonstigen 
Anlagen“ zusammen. 

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorläufi-
gen Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus dem vorläufigen 
Ertragswert sachgemäß zu berücksichtigen. 

Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleiteten Liegen-
schaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage des marktüblich erzielbaren 
Grundstücksreinertrages dar. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 2 und 3 ImmoWertV) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichun-
gen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und 
Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträ-
gen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 2 und 3 ImmoWertV) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch mangelhafte 
Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterent-
wicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder 
auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der 
Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze 
oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines 
normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 



 Buchwaldstraße 3, 35619 Braunfels   

 

 

Az.: 004-Z-2020  Seite 20 von 39 
 

• nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird, 

• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Bauschadens-
Sachverständigen notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund 
Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden in Augenscheinnahme beim Ortstermin ohne 
jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung 
und Kostenschätzung angesetzt sind. 
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4.5.2 Ertragswertberechnung 

Gebäudebezeichnung  Mieteinheit Fläche  Anzahl marktüblich erzielbare Nettokaltmiete 

        

 lfd. 
Nr. 

Nutzung/Lage (m²) (Stck.) (€/m²) 
bzw. 

(€/Stck.) 

monatlich  
(€) 

jährlich  
(€) 

Einfamilienhaus  1    108,00  4,75 513,00 6.156,00 

Summe   108,00 -  513,00 6.156,00 

 

Rohertrag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmieten)  6.156,00 € 

Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
(27,00 % der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmiete) 

 

− 

 
1.662,12 € 

jährlicher Reinertrag = 4.493,88 € 

Reinertragsanteil des Bodens 

2,25 % von 8.280,00 € (Liegenschaftszinssatz  Bodenwert) 

 

− 

 

186,30 € 

Ertrag der baulichen und sonstigen Anlagen = 4.307,58 € 

Barwertfaktor (gem. Anlage 1 zur ImmoWertV) 
bei p = 2,25 % Liegenschaftszinssatz 
und n = 30 Jahren Restnutzungsdauer 

 
 

 

 
 
21,645 

Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen = 93.237,57 € 

Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) + 8.280,00 € 

vorläufiger Ertragswert  = 101.517,57 € 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale − 6.000,00 € 

Ertragswert  = 95.517,57 € 

 rd. 95.500,00 € 

 

 

4.5.3 Erläuterung zur Ertragswertberechnung 

Wohn- bzw. Nutzflächen 

Die Berechnungen der Wohn- bzw. Nutzflächen wurden von mir durchgeführt. Sie orientieren sich an der 
Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Mietwertermitt-
lung (WMR), in der die von der Rechtsprechung insbesondere für Mietwertermittlungen entwickelten Maßga-
ben zur wohnwertabhängigen Anrechnung der Grundflächen auf die Wohnfläche systematisiert sind, sofern 
diesbezügliche Besonderheiten nicht bereits in den Mietansätzen berücksichtigt sind (vgl. Literaturverzeichnis 
[2], Teil 1, Kapitel 15) bzw. an der in der regionalen Praxis üblichen Nutzflächenermittlung. Die Berechnungen 
können demzufolge teilweise von den diesbezüglichen Vorschriften (WoFlV; II. BV; DIN 283; DIN 277) abwei-
chen; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Vgl. Erläuterungen zum Sachwertverfahren. 
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4.6 Verkehrswertableitung aus den Verfahrensergebnissen 

4.6.1 Bewertungstheoretische Vorbemerkungen 

Der Abschnitt „Verfahrenswahl mit Begründung“ dieses Verkehrswertgutachtens enthält die Begründung für 
die Wahl der in diesem Gutachten zur Ermittlung des Verkehrswerts herangezogenen Wertermittlungsverfah-
ren. Dort ist auch erläutert, dass sowohl das Vergleichswert-, das Ertragswert- als auch das Sachwertverfahren 
auf für vergleichbare Grundstücke gezahlten Kaufpreisen (Vergleichspreisen) basieren und deshalb Ver-
gleichswertverfahren, d. h. verfahrensmäßige Umsetzungen von Preisvergleichen sind. Alle Verfahren führen 
deshalb gleichermaßen in die Nähe des Verkehrswerts. 

Wie geeignet das jeweilige Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswerts ist, hängt dabei entscheidend von zwei 
Faktoren ab: 

• von der Art des zu bewertenden Objekts (übliche Nutzung; vorrangig rendite- oder substanzwertorien-

tierte Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr) und 

• von der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der zur Erreichung einer hohen Marktkonformität des Verfahrens-

ergebnisses erforderlichen Daten. 

4.6.2 Zur Aussagefähigkeit der Verfahrensergebnisse 

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts werden aus den bei der Wahl der Wertermittlungs-
verfahren beschriebenen Gründen als Eigennutzungsobjekt erworben. 

Die Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr orientiert sich deshalb vorrangig an den in die Sachwer-
termittlung einfließenden Faktoren. Der Verkehrswert wird deshalb vorrangig aus dem ermittelten Sachwert 
abgeleitet. 

Grundsätzlich sind bei jeder Immobilieninvestition auch die Aspekte des Ertragswertverfahrens (eingesparte 
Miete, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten und demzufolge eingesparte Steuern) von Interesse. Zudem 
stehen die für eine marktkonforme Ertragswertermittlung (Liegenschaftszinssatz und marktübliche Mieten) er-
forderlichen Daten zur Verfügung. Das Ertragswertverfahren wurde deshalb stützend angewendet. 

4.6.3 Zusammenstellung der Verfahrensergebnisse 

Der Sachwert wurde mit rd. 87.200,00 €, 

der Ertragswert mit rd. 95.500,00 € ermittelt. 

4.6.4 Gewichtung der Verfahrensergebnisse 

Da mehrere Wertermittlungsverfahren herangezogen wurden, ist der Verkehrswert aus den Ergebnissen dieser 
Verfahren unter Würdigung (d. h. Gewichtung) deren Aussagefähigkeit abzuleiten; vgl. § 8 Abs. 1 Satz 3 Im-
moWertV. 

Die Aussagefähigkeit (das Gewicht) des jeweiligen Verfahrensergebnisses wird dabei wesentlich von den für 
die zu bewertende Objektart im gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden Preisbildungsmechanis-
men und von der mit dem jeweiligen Wertermittlungsverfahren erreichbaren Ergebniszuverlässigkeit be-
stimmt. 

Bei dem Bewertungsgrundstück handelt es sich um ein Eigennutzungsobjekt. Bezüglich der zu bewertenden 
Objektart wird deshalb dem Sachwert das Gewicht 1,00 (c) und dem Ertragswert das Gewicht 0,40 (a) beige-
messen. 

Die zur marktkonformen Wertermittlung erforderlichen Daten standen für das Sachwertverfahren in guter 
Qualität (genauer Bodenwert, überörtlicher Sachwertfaktor) und für das Ertragswertverfahren in nicht ausrei-
chender Qualität (nur wenige Vergleichsmieten, überörtlicher Liegenschaftszinssatz) zur Verfügung. 

Bezüglich der erreichten Marktkonformität der Verfahrensergebnisse wird deshalb dem Sachwertverfahren 
das Gewicht 0,90 (d) und dem Ertragswertverfahren das Gewicht 0,60 (b) beigemessen. 

Insgesamt erhalten somit 

das Ertragswertverfahren das Gewicht 0,40 (a)  0,60 (b) = 0,240 und 

das Sachwertverfahren das Gewicht 1,00 (c)  0,90 (d) = 0,900. 

Das gewogene Mittel aus den im Vorabschnitt zusammengestellten Verfahrensergebnissen beträgt: 

[87.200,00 € x 0,900 + 95.500,00 € x 0,240 ]  1,140 = rd. 88.900,00 €. 
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4.6.5 Verkehrswert 

 

Der Verkehrswert für das mit einem Einfamilienhaus bebaute Grundstück in 35619 Braunfels, Buchwald-
straße 3 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 

Tiefenbach 472 5 
 

Gemarkung Flur Flurstück 

Tiefenbach 3 182 
 

 

wird zum Wertermittlungsstichtag 20.11.2020 mit rd. 

 

88.900 € 

in Worten: achtundachtzigtausendneunhundert Euro 

geschätzt. 

 

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe entge-
genstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aussa-
gen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 

 

 

Wetzlar, den 18. Januar 2021 

 __________________________ 

        Dipl.- Ing, Harald Höchst 

 

 

Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung 

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen 
Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung ge-
stattet. 

Der Auftragnehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen Beschreibungen und 
Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung. 



 Buchwaldstraße 3, 35619 Braunfels   

 

 

Az.: 004-Z-2020  Seite 24 von 39 
 

5 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software 

5.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 

BauGB: 
Baugesetzbuch i.d.F. der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634) 
 
BauNVO: 
Baunutzungsverordnung – Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke i.d.F. der Bekanntma-
chung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) 
 
ImmoWertV: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken – Immobilienwer-
termittlungsverordnung – ImmoWertV vom 19. Mai 2010 (BGBl. I S. 639) 
 
SW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts (Sachwertrichtlinie – SW-RL) in der Fassung vom 5. September 2012 
(BAnz AT 18.10.2012) 
 
VW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts (Vergleichswertrichtlinie – VW-RL) in der 
Fassung vom 20. März 2014 (BAnz AT 11.04.2014) 
 
EW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Ertragswerts (Ertragswertrichtlinie – EW-RL) in der Fassung vom 12. November 
2015 (BAnz AT 04.12.2015) 
 
BRW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Bodenrichtwerts (Bodenrichtwertrichtlinie – BRW-RL) vom 11. Januar 2011 
(BAnz. Nr. 24 S. 597) 
 
WoFlV: 
Wohnflächenverordnung – Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 
2346) 
 
WMR: 
Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie – Richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Miet-
wertermittlung vom 18. Juli 2007 ([1], Abschnitt 2.12.4) 
 
BetrKV: 
Betriebskostenverordnung – Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten vom 25. November 2003 
(BGBl. I S. 2346), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 3. Mai 2012 (BGBl. I S. 958) 
 
ZVG: 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung vom 24. März 1897 (RGBl. S. 97), in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 20. Mai 1898 (RGBl. S. 369, 713) (BGBl. III 310-14), zuletzt geändert 
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 24. Mai 2016 (BGBl. I S. 1217) 
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5.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten 

[1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, 
Sprengnetter Immobilienbewertung 

 
[2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Spreng-

netter Immobilienbewertung 
 
[3] Grundstücksmarktbericht 2020 des zuständigen Gutachterausschusses 
 
[4] Wohnraum-Mietwertübersicht des zuständigen Gutachterausschusses 
 
[5] Bodenrichtwertübersicht des zuständigen Gutachterausschusses 
 
[6] Literatur: Stumpe/Tillmann, Versteigerung und Wertermittlung 
 

 

5.3 Verwendete fachspezifische Software 

Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter Verlag und Software GmbH, Bad Neue-
nahr-Ahrweiler entwickelten Softwareprogramms “Sprengnetter-ProSa” (Stand November 2020) erstellt. 
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6 Verzeichnis der Anlagen 

Anlage 1: Auszug aus der Straßenkarte mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsobjekts 
 
Anlage 2: Auszug aus dem Stadtplan 
 
Anlage 3: Auszug aus der Liegenschaftskarte 
 
Anlage 4: Fotos vom Ortstermin 
 
Anlage 5: verfügbare Bauzeichnungen (Grundrisse, Schnitte und Ansichten) 
 

  



 Buchwaldstraße 3, 35619 Braunfels   

 

 

Az.: 004-Z-2020  Seite 27 von 39 
 

 

Anlage 1: Auszug aus der Straßenkarte mit Kennzeichnung der Lage des 
Bewertungsobjekts (rotes Kreuz in rotem Kreis) 

Seite 1 von 1 
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Anlage 2: Auszug aus dem Stadtplan mit Kennzeichnung des Bewertungs-
objektes (rotes Kreuz in rotem Kreis) 

Seite 1 von 1 
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Anlage 3: Auszug aus der Liegenschaftskarte 

Seite 1 von 1 
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Anlage 4: Fotos vom Ortstermin 

Seite 1 von 8 

 
 

 
 

Bad im Obergeschoss 

 

 

 
 

 Beispielhaft: Bodenbeläge und Innentüren 
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Anlage 4: Fotos vom Ortstermin 

Seite 2 von 8 

 
 

 
 

Geschosstreppe 

 

 

 
 

Raum im Obergeschoss 
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Anlage 4: Fotos vom Ortstermin 

Seite 3 von 8 

 
 

 
 

 Beispielhaft: Heizkörper und Fenster 

 

 

 
 

Flur im Eingangsbereich mit Treppenantritt 
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Anlage 4: Fotos vom Ortstermin 

Seite 4 von 8 

 
 

 
 

Küche im EG. Die Kücheneinrichtung ist nicht Gegenstand dieser Wertermittlung. 

 

 

 
 

Eingangsbereich 
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Anlage 4: Fotos vom Ortstermin 

Seite 5 von 8 

 
 

 
 

Gästetoilette im EG (unter dem Treppenlauf) 

 

 

 
 

weiterer Aufenthaltsraum im EG 
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Anlage 4: Fotos vom Ortstermin 

Seite 6 von 8 

 
 

 
 

2 Öltanks, Kunststoff, je 1.500 Liter 

 

 

 
 

Heizung mit nebenstehendem Warmwasserspeicher 
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Anlage 4: Fotos vom Ortstermin 

Seite 7 von 8 

 
 

 
 

Kelleraußentreppe (Keller ist nur von außen zugänglich) 

 

 

 
 

Rückansicht 
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Anlage 4: Fotos vom Ortstermin 

Seite 8 von 8 

 
 

 
 

Seitenansicht mit Zufahrt (siehe hierzu auch Vorbemerkungen in Abschnitt 1.3) 

 

 

 
 

Straßenansicht 
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Anlage 5: verfügbare Bauzeichnungen (Grundrisse, Schnitte und Ansich-
ten) 

Seite 1 von 2 

 
 

 
 

Grundriss Kellergeschoss 

 

 

 
 

Grundriss Erdgeschoss (Raumbezeichnungen und Innenwände stimmen mit der Örtlichkeit 
teilweise nicht überein) 
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Anlage 5: verfügbare Bauzeichnungen (Grundrisse, Schnitte und Ansich-
ten) 

Seite 2 von 2 

 
 

 
 

Grundriss Obergeschoss 

 

 

 
 

Schnitt 

 

 

 


